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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 15. September 1982 angemeldeten 
europãischen Patentanineldung Nr. 82 108 502.4 ist am 
30. Juli 1986 das europãische Patent Nr. 0 103 046 erteilt 
worden. 

Gegen das erteilte Patent wurde Einspruch eingelegt. 

Durch Entscheidung vom 13. Oktober 1988, zur Post gegeben 
am 16. Dezeinber 1988, hat die Einspruchsabteilung das 
Patent widerrufen mit der Begründung, daB der Gegenstand 
des in der mnündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchs 1 
unklar sei und sich somit nicht vom Stand der Technik 
unterschejdet. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Patentinhaberin) am 15. Februar 1989 unter gleichzeitiger 
Entrichtung der Gebühr Beschwerde eingelegt. Die 
Beschwerdebegründung ist am 18. April 1989 eingegangen und 
am 8. September 1990 durch eine neue Begrundung, die sich 
wieder auf den erteilten Anspruch 1 stützt, erganzt 
worden. 

In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingefügten 
Hitteilung der Kammner vom 14. Màrz 1991 wurden die 
Beteiligten darauf hingewiesen, daB nach der vorlãufigen 
Auffassung der Kamnnier alle aligemein formulierten Merkmale 
des erteilten Anspruchs 1 durch das Dokuinent 

(1) DE-A-3 139 834 

neuheitsschädl ich vorweggenommen seien. 

In der mnündlichen Verhandlung am 28. Mai 1991 wurde em 
neuer Anspruch 1 vorgelegt. Er lautet wie folgt: 
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2 	 T 120/89 	 1 

"Spülkasten-Ablaufventil mit einem Ventilstück (7), das 
durch die Auslösebetãtigung eines zugeordneten 
Betãtigungselementes (2) mittels eines zwischen- 
geschalteten Ubertragungsmechanismus in die Of fenstellung 
überführbar ist, sich in dieser bis zurn AbschluB des 
Spülvorganges halt und dann in die Schlie8stellung fällt, 
wobei durch eine Unterbrechungsbetätigung des Betãtigungs-
elementes (2) das Ventilstück (7) vorzeitig in die 
Schlie8stellung zurückbewegbar 1st, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zwischen dem Betátigungseleinent (2) und 
dem Ventilstück (7) angeordnete Ubertragungsinechanismus 
eine durch die mit der Auslôsebetãtigung verbundene 
Zustandsãnderung im Spülkasten (1) in ihrer Wirkrichtung 
umkehrbare und durch die aus der Unterbrechungsbetãtigung 
und der normalen SchlieBung resultierende weitere 
Zustandsãnderung Ia Spülkasten (1) wieder rückschaltbare 
Umsteuervorrichtung (4, 4 1 , 4 11 , 5, 5 11 , 5 11 , 8, 9, 10, 16. 
16 1 , 17, 41, 41 1 ) aufweist, so daB durch eine zweite 
gleichgerichtete Bewegurig des Betãtigungseleiuentes (2) 
wáhrend des Spülvorganges das Ventilstück (7) vorzeitig 
schlieSt." 

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 
Patents aufgrund folgender Unterlagen: 

- 	Anspruch 1 wie vorgelegt in der mündlichen 
Verhandlung (siehe obigen Punkt V), 

- 	Ansprüche 2 bis 13 bzw. angepaBte Beschreibung, 
eingegangen mit Schreiben vom 24. April 1991, 

- 	Zeichnungen, •wie ursprünglich eingereicht. 
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3 	T120/89 

Hilfsweise beantragte sie, die Sache an die Erstinstanz 
zuruckzuverweisen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Zurückweisung der 
Beschwerde und hilfsweise die Zurückverweisung der Sache 
an die Vorinstanz. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Anderungen 

2.1 	Anspruch 1 des Hauptantrages unterscheidet sich vom 
erteilten Anspruch 1 dadurch, daB die "Betãtigungs-
einrichtung" durch em Betatigungse1ementt ersetzt worden 
ist, das "mittels eines zwischengeschalteten Ubertragungs-
mechanismus" das Ventilstück bewegt, und daB "der zwischen 
dem Betãtigungselement und dem Ventilstück angeordnete 
Ubertragungsmechanismus" die Unisteuervorrichtung aufweist. 
Diese Anderungen sind durch die ursprungliche 
Beschreibung, insbesondere Seite 2, Zeilen 6 bis 9 bzw. 
Seite 3, Zeilen 3 bis 6 of fenbart. 

Der verbleibende Unterschied zuin erteilten Anspruch 1 
besteht noch darin, daB ein zusätzliches Merkmal "so daB 
durch eine zweite gleichgerichtete Bewegung des 
Betätigungseleinentes wãhrend des Spülvorganges das 
Ventilstück vorzeitig schlieSt" am Ende des Anspruchs 
hinzugefügt worden 1st. Auch dieses Mer1a1 wird durch die 
ursprüngliche Beschreibung, Seite 2, Zeilen 1 bis 3 
of fenbart. 

Das Schutzbegehren gemãS Anspruch..1 entspricht somit dem 
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU. 
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2.2 	Die Anderungen gegenüber dem erteilten Schutzbegehren sind 

eindeutig einschränkender Art und somit aus der Sicht des 

Artikels 123 (3) nicht zu beanstanden, so daB sich 

insgesamt kein Einwand unter Artikel 123 EPU ergibt. 

Auslegung des Anspruchs 1 

GemãB Artikel 69 (1) EPU und zugehôrigem Protokoll sind 

die Beschreibung und die Zeichnung zur Auslegung der 
Patentansprüche heranzuziehen. 

AUS der ursprunglichen Beschreibung ist eindeutig zu 

entnehmen, daB unter dem Begriff "Umsteuervorrichtung" 
eine Vorrichtung zu verstehen 1st, die auf verschiedene, 

sich durch die Ventilôffnung und -schlieBung ergebende 
Zustandsànderungen im Spülkasten anspricht (vgl. Seite 3, 

erster Absatz). Foiglich wird durch den jeweils bei einer 
Betatigung angetroffenen Zustand des Spü].kastens die 

Wirkungsrichtung des Ubertragungsmechanismus zwischen 
Bedienungselement und Ventilstück autoinatisch vorgegeben 

(vgl. Seite 2, dritter Absatz). 

Die Umsteuervorrichtung kann dainit in Ubereinstimmung mit 

dem Anspruch 1 als ein Teil des Ubertragungsmechanismus 

betrachtet werden. 

Neuheit 

4.1 	Der Anspruch 1 geht unbestritten im Oberbegriff von einem 

Stand der Technik aus, wie er aus dem Dokuinent (1) bekannt 

ist. 

Das Dokument (1) zeigt einen zwischen einem Betátigungs-

element (Drückerplatte 13) und einem Ventilstück (mit dem 

Rohr 3 verbunden) angeordneten, aus mehreren miteinander 
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j 
gekoppelten Hebein und Stangen bestehenden Ubertragungs-
iiiechanisinus. Dort spielt jedoch der Ubertragungs-
inechanismus auch die Rolle einer Uinsteuervorrichtung, 
d. h. beide Vorrichtungen bestehen aus denselben 
Bauteilen. 

Diese Bauteile sind durch die Zustandsànderung im 
Spülkasten rückschaltbar. Wenn praktisch alles Wasser aus 
dem Spülkasten ausgelaufen ist, senkt sich das Rohr 3 
(automatisch) ab,wodurch das Ablaufventil geschlossen 
wird. Gleichzeitig wird der Winkeihebel 5 in seine 
Ausgangslage verschwenkt (vgl. Seite 6, zweiter Absatz). 
Dadurch werden alle aufeinander gekoppelten Bauteile 
wieder in ihre Ausgangslage zurückgeschoben•. Wie im 
Streitpatent resultiert die Zustandsãnderung entweder aus 
der normalen SchlieBung des Ventils oder aus einer 
Unterbrechungsbetãtigung beim Drücken auf die 
Drückerplatte 13 (vgl. Seite 6 unten bis Seite 7, erster 
Absatz). Der Ubertragungsinechanisinus von Dokuinent (1) 
umfa8t soinit auch die Definition der Uinsteuervorrichtung, 
wie sie im obigen Punkt 3 dargelegt ist. 

4.2 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der 
in Dokument (1) beschriebenen Vorrichtung lediglich durch 
das letzte mi kennzeichnenden Teil des Anspruchs 
eingeführte Merknial, wonach durch eine zweite gleich-
gerichtete Bewegung des Betãtigungseleinents während des 
Spülvorganges das Ventilstück vorzeitig schlieSt 
(Unterbrechungsbetatigung). 

Auch in Dokuinent (1) kann die Unterbrechungsfunktion 
erzielt werden. Dies geschieht dort jedoch durch Drücken 
auf die obere Hâlfte der Drückerplatte (Wipptaste 13) 
wãhrend zulu Spülen des Spülkastens auf die untere Hàlfte 
der Platte zu drücken ist. Für Start und Stop der Spülung 
iuuB somit diese Wipptaste gegenlâufig bewegt werden, indem 
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sie zunãchst mit dent Uhrzeigersinn und anschlie8end gegen 
den Uhrzeigersinn geschwenkt wird. 

Demgegenüber ermãglicht die Umsteuervorrichtung gemãB 
Streitpatent das Starten bzw. Stoppen der Spülung in der 
gleichen Bewegungsrichtung des Betâtigungselements. 

	

4.3 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher gegenüber der aus 
dent Dokument (1) bekannten Betãtigungsvorrichtung neu mm 
Sinne des Artikels 54 EPU. Dies gilt auch für die übrigen, 
in dent bisherigen Verfahren vor dent Europãischen Patentamt 
genarinten Entgegenhaltungen. 

	

5. 	Die Einspruchsabteilung hat ihre Entscheidung teilveise 
mit mangeinder K].arheit begründet. Dieser Einwand trif ft 
für den geltenden Anspruch jedoch nicht mehr zu. Da bisher 
nicht geprüft worden ist, ob der Gegenstand des geãnderten 
Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tátigkeit berulit, 
hielt es die Kammer bei dieser Sachiage für verfrüht, daB 
sie prüft, ob auch diese Voraussetzung für die Anerkennung 
der Patentfàhigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 
erfüllt ist. Sie halt es vielmehr für geboten, zunãchst 
der Einspruchsabteilung Gelegenheit zu geben, hierüber zu 
befinden. Daher macht sie von der ihr in Artikel 111 (1) 
EPTJ eingerãuinten Môg]ichkeit Gebrauch, die Angelegenheit 
zur weiteren Prüfung an die Erstinstanz zurUckzu-
verweisen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, das Einspruchsverfahren aufgrund der 

unter Punkt VI der Entscheidung genannten Unterlagen 

fortzusetzen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

W.aboS. Fabiani  
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